
Body geänderten Fassung weder im Rahmen der Auslegung der Zu
sätzlichen Anmerkung 7 zu Kapitel 2 der Kombinierten Nomenklatur 
in der Verordnung (EG) Nr. 1810/2004 der Kommission vom 7. 
September 2004 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Nr. 2658/87 des Rates über die zolltarifliche und statistische 
Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif noch im Rahmen der 
Beurteilung der Gültigkeit dieser Zusätzlichen Anmerkung möglich. 

( 1 ) ABl. C 246 vom 11.9.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 24. 
November 2011 (Vorabentscheidungsersuchen des Court 
of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — 
Vereinigtes Königreich) — Medeva BV/Comptroller- 

General of Patents, Designs and Trade Marks 

(Rechtssache C-322/10) ( 1 ) 

(Humanarzneimittel — Ergänzendes Schutzzertifikat — Ver
ordnung (EG) Nr. 469/2009 — Art. 3 — Bedingungen 
für die Erteilung des Zertifikats — Begriff „durch ein in 
Kraft befindliches Grundpatent geschütztes Erzeugnis“ — 
Kriterien — Bestehen zusätzlicher oder anderer Kriterien für 
ein Medikament, das mehr als einen Wirkstoff enthält, 
oder für einen Impfstoff gegen mehrere Krankheiten 

(„Kombinationsimpfstoff“)) 

(2012/C 25/17) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Medeva BV 

Beklagter: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade 
Marks 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Court of Appeal (England & 
Wales) (Civil Division) — Auslegung von Art. 3 Buchst. a 
und b der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergän
zende Schutzzertifikat für Arzneimittel (ABl. L 152, S. 1) — 
Bedingungen für die Erteilung des Zertifikats — Begriff des 
„durch ein in Kraft befindliches Grundpatent geschützten Er
zeugnisses“ — Kriterien — Frage des Bestehens zusätzlicher 
oder anderer Kriterien für ein Medikament, das mehr als einen 
Wirkstoff enthält, oder für einen Impfstoff gegen mehrere 
Krankheiten („Kombinationsimpfstoff“) 

Tenor 

1. Art. 3 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das 
ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel ist dahin auszulegen, 

dass er es den für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats verwehrt, ein ergänzendes Schutz
zertifikat für Wirkstoffe zu erteilen, die in den Ansprüchen des 
Grundpatents, auf das die betreffende Anmeldung gestützt wird, 
nicht genannt sind. 

2. Art. 3 Buchst. b der Verordnung Nr. 469/2009 ist dahin aus
zulegen, dass er es, sofern auch die anderen in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen erfüllt sind, den für den gewerblichen 
Rechtsschutz zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats nicht ver
wehrt, ein ergänzendes Schutzzertifikat für eine Zusammensetzung 
aus zwei Wirkstoffen zu erteilen, die der in den Ansprüchen des 
geltend gemachten Grundpatents genannten entspricht, wenn das 
Arzneimittel, dessen Genehmigung für das Inverkehrbringen zur 
Stützung der Anmeldung des ergänzenden Schutzzertifikats vor
gelegt wird, nicht nur diese Zusammensetzung aus zwei Wirk
stoffen enthält, sondern auch weitere Wirkstoffe. 

( 1 ) ABl. C 246 vom 11.9.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 24. 
November 2011 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Finanzgerichts Hamburg — Deutschland) — Gebr. Stolle 
GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 und C-326/10), 
Doux Geflügel GmbH (C-325/10)/Hauptzollamt Hamburg- 

Jonas 

(Verbundene Rechtssachen C-323/10 bis C-326/10) ( 1 ) 

(Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 — Landwirtschaft — Aus
fuhrerstattungen — Geflügelfleisch — Hühner, ausgenommen 

und gerupft) 

(2012/C 25/18) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Finanzgericht Hamburg 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerinnen: Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 
und C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10) 

Beklagter: Hauptzollamt Hamburg-Jonas 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Finanzgericht Hamburg — 
Auslegung der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommis
sion vom 17. Dezember 1987 zur Erstellung einer Nomenklatur 
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse für Ausfuhrerstattungen 
(ABl. L 366, S. 1) in der durch die Verordnung (EG) 
Nr. 2765/1999 der Kommission vom 16. Dezember 1999 (ABl. 
L 338, S. 1) geänderten Fassung — Position 0207 12 90— 
Hühner, gerupft, jedoch nicht vollständig ausgenommen im 
Sinne dieser Position der Nomenklatur

DE 28.1.2012 Amtsblatt der Europäischen Union C 25/11



Tenor 

1. Die Unterposition 0207 12 90 des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Nr. 3846/87 der Kommission vom 17. Dezember 1987 
zur Erstellung einer Nomenklatur der landwirtschaftlichen Erzeug
nisse für Ausfuhrerstattungen in der durch die Verordnung (EG) 
Nr. 2091/2005 der Kommission vom 15. Dezember 2005 zur 
Veröffentlichung der mit der Verordnung Nr. 3846/87 festgeleg
ten Nomenklatur der landwirtschaftlichen Erzeugnisse für Ausfuhr
erstattungen (2006) geänderten Fassung ist dahin auszulegen, 
dass ein Geflügelschlachtkörper dieser Unterposition vollständig 
ausgenommen sein muss mit der Folge, dass es in tarifierungs
rechtlicher Hinsicht schädlich ist, wenn dem Schlachtkörper nach 
Durchlaufen des maschinellen Ausnehmvorgangs beispielsweise 
noch ein Teil des Darms oder der Luftröhre anhaftet. 

2. Der Produktcode 0207 1 2 90 9990 des Anhangs I der Verord
nung Nr. 3846/87 in der durch die Verordnung (EG) 
Nr. 2765/1999 der Kommission vom 16. Dezember 1999 ge
änderten Fassung ist dahin auszulegen, dass eine „unregelmäßige 
Zusammensetzung“ dadurch gekennzeichnet ist, dass dem 
Schlachtkörper insgesamt bis zu vier der dort bezeichneten Inne
reien — einfach oder mehrfach — beigegeben sein dürfen. 

3. Die Unterposition 0207 12 10 des Anhangs I der Verordnung 
Nr. 3846/87 in der durch die Verordnung Nr. 2765/1999 
geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass ein Geflügel
schlachtkörper, dem eine der in dieser Unterposition bezeichneten 
Innereien — Hals, Herz, Leber und Muskelmagen — mehrfach 
beigegeben ist, von dieser Unterposition nicht erfasst wird. 

4. Die Unterposition 0207 12 10 des Anhangs I der Verordnung 
Nr. 3846/87 in der durch die Verordnung Nr. 2765/1999 
geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass für die Einreihung 
zum Zweck der Ausfuhrerstattung ein Geflügelschlachtkörper, dem 
nach Durchlaufen des maschinellen Rupfvorgangs noch einige 
kleine Kielfedern, Federn, Federenden und Haarfedern anhaften, 
von dieser Unterposition erfasst wird, sofern diese Federreste mit 
dem Beschaffenheitsmerkmal eines bratfertigen Hähnchens und mit 
einer gesunden und handelsüblichen Qualität vereinbar sind. 

5. Der Produktcode 0207 1 2 90 9990 des Anhangs I der Verord
nung Nr. 3846/87 in der durch die Verordnung Nr. 
2765/1999 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass ein 
Geflügelschlachtkörper, bei dem dem Hals noch die Luftröhre an
haftet, nicht unter diesen Produktcode fällt. 

6. Bei der zollamtlichen Überprüfung, ob die Ausfuhrerzeugnisse der 
in der Ausfuhranmeldung angegebenen Tarifposition entsprechen, 
gelten die Ergebnisse einer Teilbeschau der angemeldeten Waren 
gemäß Art. 70 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des 
Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften für alle in der Anmeldung bezeichneten Waren. 
Eine Fehlertoleranz in dem Sinne, dass ein sogenannter Ausreißer 
nicht erstattungsschädlich ist, ist nicht anzuerkennen. 

( 1 ) ABl. C 209 vom 31.7.2010 
ABl. C 274 vom 9.10.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 17. November 
2011 (Vorabentscheidungsersuchen des Okresní soud v 
Chebu — Tschechische Republik) — Hypoteční banka 

a.s./Udo Mike Lindner 

(Rechtssache C-327/10) ( 1 ) 

(Gerichtliche Zuständigkeit und Vollstreckung von Entschei
dungen in Zivil- und Handelssachen — Von einem Verbrau
cher mit Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats bei einer in 
einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Bank abge
schlossener Hypothekendarlehensvertrag — Rechtsvorschrif
ten eines Mitgliedstaats, die die Erhebung einer Klage gegen 
einen Verbraucher bei einem Gericht dieses Mitgliedstaats zu
lassen, wenn der genaue Wohnsitz des Verbrauchers nicht 

bekannt ist) 

(2012/C 25/19) 

Verfahrenssprache: Tschechisch 

Vorlegendes Gericht 

Okresní soud v Chebu 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Hypoteční banka a.s. 

Beklagter: Udo Mike Lindner 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Okresní soud v Chebu — Aus
legung von Art. 81 AEUV sowie der Art. 16 Abs. 2, 17 Nr. 3 
und 24 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. 
Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen (ABl. 2001, L 12, S. 1) sowie von Art. 6 
Abs. 1 der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 
über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. L 
95, S. 29) — Zuständigkeit bei einem Vertrag über einen Im
mobilienkredit, den ein Verbraucher, der Staatsangehörigkeit ei
nes Mitgliedstaats besitzt, bei einer in einem anderen Mitglied
staat ansässigen Bank geschlossen hat — Rechtsvorschriften 
eines Mitgliedstaats, nach denen eine Klage vor einem Gericht 
dieses Mitgliedstaats gegen den Verbraucher möglich ist, wenn 
dessen Wohnsitz unbekannt ist 

Tenor 

1. Die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 
2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handels
sachen ist dahin auszulegen, dass die Anwendung der in dieser 
Verordnung festgelegten Zuständigkeitsvorschriften voraussetzt, 
dass die fragliche Situation in dem Rechtsstreit, mit dem ein mit
gliedstaatliches Gericht befasst ist, Fragen in Bezug auf die Be
stimmung der internationalen Zuständigkeit dieses Gerichts auf
werfen kann. Eine solche Situation besteht in einem Fall wie dem 
des Ausgangsverfahrens, in dem ein mitgliedstaatliches Gericht mit 
einer Klage gegen einen Staatsangehörigen eines anderen Mitglied
staats befasst ist, dessen Wohnsitz diesem Gericht nicht bekannt 
ist.
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